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BESCHLUSS

des ergänzten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 5a SGB V
in seiner 84. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Vergütung der Leistungen der ambulanten spezialfach-
ärztlichen Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 8 SGB V

mit Wirkung zum 1. Oktober 2022

1. Aufnahme eines Abschnitts 50.6 in das Kapitel 50 EBM

50.6 Diagnostische und therapeutische Gebührenordnungspositionen
gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die
ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V: Anlage 1.1 c)
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

1. Die in diesem Abschnitt genannten Gebührenordnungspositionen sind
ausschließlich im Rahmen der Leistungserbringung gemäß Anlage 1.1 c)
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen der Richtlinie des
Gemeinsamen Bundesausschusses über die ambulante
spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V berechnungsfähig.

50600 Vorstellung eines Patienten in einer
interdisziplinären CED-Fallkonferenz durch ein
Mitglied des Kernteams
Obligater Leistungsinhalt
- Teilnahme an einer CED-Fallkonferenz,
- Vorstellung eines Patienten in einer

interdisziplinären CED-Fallkonferenz durch ein
Mitglied des Kernteams gemäß den Anlagen
der Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses über die ambulante
spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b
SGB V,

einmal im Kalendervierteljahr 201  Punkte
Die Gebührenordnungsposition 50600 ist nur
von dem den Patienten vorstellenden Arzt des
Kernteams berechnungsfähig. Dies gilt auch,
wenn mehrere Ärzte des Kernteams an einer
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CED-Fallkonferenz teilnehmen. Die
Gebührenordnungsposition 50600 ist nur einmal
im Kalendervierteljahr berechnungsfähig. Die
zweimalige Berechnung der
Gebührenordnungsposition 50600 im
Kalendervierteljahr ist im Einzelfall möglich und
setzt die Begründung der medizinischen
Notwendigkeit voraus.

Die Gebührenordnungsposition 50600 ist auch
bei Durchführung der Leistung im Rahmen einer
Videofallkonferenz berechnungsfähig. Für die
Abrechnung gelten die Anforderungen gemäß §
5 Absatz 4 ASV-RL entsprechend.

2. Aufnahme weiterer Zeilen in den Anhang 6 EBM

Ab-
schnitt GOP

Anlage zur

ASV-RL
Fachgruppen

Indikationen
und sonstige

Anforderungen

50.6 50600 Anlage 1.1 c)

Chronisch
entzündliche
Darmerkrankungen

- Innere Medizin und
Gastroenterologie

- Kinder- und Jugendchirurgie
- Kinder- und Jugendmedizin
- Kinder- und Jugendmedizin mit

Zusatz-Weiterbildung Kinder- und
Jugend-Gastroenterologie

- Viszeralchirurgie
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